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V e r s i c h e r u n g s -  u n d  T a x i n f o r m a t i o n e n  f ü r  P a t i e n t e n

Taxen
Die Rheinburg-Klinik ist als Leistungsbrin-

ger zu Lasten der obligatorischen Kranken-

pflegeversicherung für Patienten aus allen

Kantonen anerkannt. Sie ist auf den Spital-

listen der Kantone Appenzell A.Rh., Zürich

und Graubünden. Im Kanton St.Gallen ist

sie im Sinne der Übergangsregelung gemäss

Krankenversicherungsgesetz Art. 101 zuge-

lassen.

Der Aufenthalt von Patienten, die bei

schweizerischen Krankenkassen versichert

sind, wird gemäss beiliegendem Taxblatt

abgerechnet.

In den Vollpauschalen sind die medizini-

sche und therapeutische Behandlung sowie

die Kosten für Krankenpflege, Unterkunft

und Verpflegung enthalten. Für extern er-

brachte medizinische Leistungen werden

den Krankenversicherungen die Selbstkos-

ten zusätzlich in Rechnung gestellt.

An Ein- und Austrittstagen sowie an Tagen,

an denen ein Urlaub angetreten oder been-

det wird, verrechnet die Klinik die Vollpau-

schaltaxe.

Versicherungspolice
Die Patienten stellen der Rheinburg-Klinik

eine Kopie ihrer Versicherungspolice zu,

damit die Klinik die Versicherungsverhält-

nisse und -ansprüche klären kann.

Kostengutsprache
Die Rheinburg-Klinik bietet ihren Patienten

an, in ihrem Auftrag die Kostengutsprache

bei der Krankenkasse zu beantragen.

Für die Klinik ist die am Tag der Aufnahme

gültige Spitalversicherung massgebend.

Bargelddepot
Die Klinik verzichtet – unabhängig von ei-

ner vorliegenden Kostengutsprache – auf

ein Bargelddepot, wenn die stationäre Be-

handlung der nachgewiesenen Versiche-

rungsdeckung entspricht.

Ein Bargelddepot wird einzig dann verlangt, 

• wenn die Kosten von einer betraglich

begrenzten Summenversicherung nicht

voll gedeckt werden und somit Restkos-

ten auf die Patienten entfallen;

• wenn die Patienten wünschen, in einer

besseren Abteilung als von der Versiche-

rung gedeckt untergebracht zu werden;

• wenn die Patienten zusätzlichen Komfort

wünschen;

• wenn der Patient Selbstzahler ist;

• wenn der Patient seinen Wohnsitz im

Ausland hat.

Versicherungsdeckung und 
Versicherungsleistung

a) Patienten der allgemeinen Abteilung

Für Patienten der allgemeinen Abteilung,

die bei schweizerischen Krankenkassen ver-

sichert sind, besteht volle Kostendeckung.

b) Spitalzusatzversicherungen

Die Krankenpflegeversicherung mit einer

• Spitalzusatzversicherung «halbprivate Ab-

teilung aller Spitäler CH» deckt die Kos-

ten der halbprivaten Abteilung.

• Spitalzusatzversicherung «private Abtei-

lung aller Spitäler CH» deckt die Kosten

der privaten Abteilung.

c) Summenversicherungen

Haben die Patienten neben der Krankenpfle-

ge-Grundversicherung eine betraglich be-

grenzte Summenversicherung für Spitalbe-

handlungskosten abgeschlossen, dann wer-

den sie durch die Rheinburg-Klinik informiert,

mit welchen ungedeckten Restkosten zu Las-

ten der Patienten gerechnet werden muss.

Leistungen zu Lasten der Patienten
Den Patienten werden nicht kassenpflich-

tige Leistungen (Telefon, persönliche Aus-

lagen usw.) in Rechnung gestellt.

An Urlaubstagen – ohne den ersten und den

letzten Tag – wird für die Bettenreservation

eine tägliche Pauschale (siehe Beilage) ver-

rechnet.

Anmeldung zum Klinikeintritt 
und Bestätigung
Gestützt auf die medizinischen Angaben

und die Abklärung der Versicherungsleis-

tung bestätigt die Rheinburg-Klinik die An-

meldung für den Spitalaufenthalt. Gleichzei-

tig mit der Bestätigung des Eintrittstermins

teilt die Klinik verbindlich mit, ob Kosten

auf den Patienten entfallen.

Versicherungsabwicklung
Die Rheinburg-Klinik bietet ihren Patienten

an, die gesamte Versicherungsabwicklung,

wie sie in diesem Informationsblatt ausge-

führt wird, im Auftrag kompetent zu erledi-

gen.

Gerne beantworten wir weitere Fragen!



 

Vollpauschaltaxen ab 1. Januar 2010 

In den Vollpauschalen sind die medizinische und therapeutische Behandlung 
sowie die Kosten für Krankenpflege, Unterkunft und Verpflegung enthalten. 
Nicht inbegriffen sind Krankentransporte und auswärtige Untersuche wie exter-
nes Labor, konsiliarische Untersuche etc. 

Für die Allgemeine Abteilung (Zwei- oder Dreibettzimmer) besteht für Kantons- 
und Nichtkantonseinwohner ein vom Regierungsrat des Kantons Appen-
zell A. Rh. genehmigter Tarifvertrag mit santésuisse, dem Branchenverband 
der schweizerischen Krankenversicherer: 

 Fr. 665.-- Vollpauschale pro Tag Neurologie 
 Fr. 482.-- Vollpauschale pro Tag mit anderen Erkrankungen 

Für Patienten von schweizerischen Krankenkassen ohne Tarifvertrag für die 
halbprivate und private Abteilung werden folgende Taxen in Rechnung gestellt: 

 Halbprivate Abteilung (Zweibettzimmer) 
 Fr. 945.-- Vollpauschale pro Tag Neurologie 
 Fr. 675.-- Vollpauschale pro Tag mit anderen Erkrankungen 

 Private Abteilung (Einbettzimmer) 
 Fr. 1'100.-- Vollpauschale pro Tag Neurologie 
 Fr. 830.-- Vollpauschale pro Tag mit anderen Erkrankungen 

Reservationspauschalen bei Urlaub 

Dauert ein Urlaub länger als einen Tag und eine Nacht, werden folgende Re-
servationspauschalen zu Lasten des Patienten verrechnet: 

 Fr. 198.-- Allgemeine Abteilung  
 Fr. 238.-- Halbprivate Abteilung  
 Fr. 281.-- Private Abteilung  
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Vertragspartner 

Schweizerische Krankenversicherer mit Tarifvertrag: 
 Aerosana 
 Arcosana 
 Atupri 
 Auxilia 
 Avanex 
 Concordia 
 CSS 
 Groupe Mutuel 
 Helsana 
 Intras 
 KLuG 
 KPT 
 Krankenkasse Birchmeier 

 Progrès 
 RVK 
 sana 24 
 Sanagate 
 Sansan 
 Sanitas 
 Swica 
 Visana 
 vivacare 
 Winterthur 

 
 
 

Als Partnerklinik des h-care Netzwerkes stehen wir auch Patienten offen, wel-
che über eine h-care- resp. Hirslanden care-Versicherung verfügen. 

Für Patienten aus dem Fürstentum Liechtenstein besteht eine Vereinbarung 
für alle drei Versicherungsklassen. 

Zur RVK gehören folgende Versicherer: 
- Allgemeine Krankenkasse Brugg  
- Aquilana Versicherungen  
- Carena Schweiz AG  
- Innova Versicherungen AG  
- kmu-Krankenversicherung  
- Kranken- und Unfallversicherung Rothenburg  
- Krankenkasse Cervino  
- Krankenkasse des Saastales  
- Krankenkasse Einsiedeln  
- Krankenkasse Elm  
- Krankenkasse Embd  
- Krankenkasse Flaachtal  
- Krankenkasse Gondo-Zwischbergen  
- Krankenkasse Lötschental  
- Krankenkasse Luchsingen-Hätzingen  
- Krankenkasse Luzerner Hinterland  
- Krankenkasse Malters  

- Krankenkasse Schattenberge  
- Krankenkasse Stalden  
- Krankenkasse Staldenried  
- Krankenkasse Turbenthal  
- Krankenkasse Zeneggen  
- ÖKK Kranken- und Unfallversicherungen AG  
- ÖKK Lungnez I  
- ÖKK Lungnez II  
- ÖKK Surselva  
- ÖKK Versicherungen AG  
- Provita Gesundheitsversicherungen AG  
- Rhenusana  
- SLKK Versicherungen  
- sodalis Krankenversicherer  
- Sumiswalder Kranken- und Unfallkasse  
- Vivao Sympany  
- Xundheit, Öffentl. Gesundheitskasse Schweiz 

 
Walzenhausen, 30. Dezember 2009 
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